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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1986

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §27;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Einwendungen gegen die Wählerliste für eine bestimmte Personalvertretungswahl kommt nach der Beendigung der

Funktionsperiode der betre:enden Personalvertretungsausschüsse keine rechtliche Bedeutung mehr zu. Durch eine

nach dem Inhalt der Säumnisbeschwerde noch nicht gefällte Berufungsentscheidung kann daher eine Verbesserung

der Rechtsposition des Bfr nicht herbeigeführt werden. (Hinweis auf B vom 30.10.1984, 84/07/0235, 12.2.1985,

84/07/0019 und vom 23.4.1985, 85/07/0054)
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Mangel der Berechtigung zur Erhebung der Beschwerde mangelnde subjektive Rechtsverletzung Besondere
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